
Landkreis Wesermarsch

Zulassung von Fahrzeugen bei Firmen

Unternehmensform Zusätzlich vorzulegende Unterlage   

Einzelunternehmen • Akt. Gewerbeauszug
• gültiger Personalausweis

Eingetragener Kaufmann • Auszug Handelsregister
• Akt. Gewerbeauszug
• gültiger Personalausweis

GbR
Bei reinen landwirtsch. Betrieben kein Gewerbeauszug 
nötig

• Aktueller Gesellschaftervertrag
• Einverständniserklärung der übrigen Gesellschafter
• Verantwortliche Person benennen
• Ausweis aller Gesellschafter
• Akt. Gewerbeauszug

Ltd.
• Akt. Gewerbeauszug
• Handelsregisterauszug
• gültiger Ausweis der verantwortlichen Person

GmbH
• Handelsregisterauszug A
• Akt. Gewerbeauszug
• Ausweis d. Geschäftsführers

OHG • Wie GmbH

KG • Wie GmbH

AG • Wie GmbH

e.G.
• Akt. Gewerbeauszug
• Auszug Genossenschaftsregister
• Ausweis Vorstand (bzw. siehe Register) 

Eingetragener Verein *
• Vereinsregister des zuständigen Gerichts
• Auszug Vereinsregister
• Ausweis 1. Vorsitzender

Gewerkschaft *

• Satzung der Gewerkschaft
• Örtliche Hauptsatzung
• Nachweis über Handlungsbevollmächtigten
• Ausweis Handlungsbevollmächtigter

Stiftung * • Satzung
• Ausweis 1. Vors.

Partei * • Satzung
• Ausweis 1. Vors.

Orden • Einzelfallentscheidung (Bitte Kontakt mit der 
Zulassungsbehörde aufnehmen)

Freiberufler (Ärzte, Rechtsanwälte etc.)
• Vollmacht auf Kopfbogen
• Personalausweis
• Nachweis der Steuernummer v. FA oder Steuerberater

Behörde, Kommune

• Vollmacht auf Kopfbogen mit Einzugsermächtigung 
unterschrieben vom Behördenleiter

• Ausweis Behördenleiter
• KSA Vordruck als Versicherungsnachweis

Behörde, Polizei Bitte Kontakt mit der Zulassungsbehörde aufnehmen
Behörde,  ZPD – Wasserschutz -, Polizei Bitte Kontakt mit der Zulassungsbehörde aufnehmen

* = beim Verein, bei der Gewerkschaft, der Stiftung, der Partei ist nur der 1. Vorsitzende, im Verhinderungsfall der 2. Vorsitzende nach Außen  
handlungsfähig. Meldet eine dritte Person das Fahrzeug an, braucht diese eine Vollmacht vom 1. Vorsitzenden.

Firmen, die keine Niederlassung, keine Sitz oder Dienststelle in Deutschland haben, jedoch ein Gewerbe in Deutschland betreiben (Gewerbeanmeldung  
nicht selbstständige Betriebsstätte erforderlich), nehmen bitte Kontakt mit der Zulassungsbehörde auf.

Bei Antragstellung durch Bevollmächtigte bitte Vollmacht ausstellen. Ausweise können auch in gut leserlicher Kopie (Vorder- und Rückseite) vorgelegt  
werden. Ebenfalls haben die bevollmächtigten Personen einen Ausweis vorzulegen.
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